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Titelfoto: Benita Steinhardt zeigt auf ihren Gewerbehof in der Fettstraße.

mit dieser Ausgabe der Quartiersnachrichten informieren wir 
Sie ausführlich über die Soziale Erhaltungsverordnung, die in 
diesem Jahr ein zentrales Thema im Sanierungsbeirat Eims-
büttel-Süd war. Der Sanierungsbeirat setzte das Thema auf die 
Tagesordnung, indem er vorschlug, einen Überblick über die 
in den letzten Jahren von Miet- in Eigentumswohnungen um-
gewandelten Wohnungen zu erhalten. Eingebettet war dieses 
Fragestellung in die Diskussion über die Einführung einer 
Sozialen Erhaltungsverordnung im Eimsbütteler Teil des Schan-
zenviertels.

Das Bezirksamt und die steg griffen dieses Thema auf. Die Er-
gebnisse der Diskussion lesen Sie in diesem Heft. Die Bezirks-
politik griff den Vorstoß auf und beschloss, die erforderlichen 
Voruntersuchungen zur Einführung einer sozialen Erhaltungs-
verordnung zu beauftragen. Aber lesen Sie selbst. 

Sollten Sie Fragen zur Sanierung, zu Projekten oder ein An-
liegen haben, kommen Sie gerne Donnerstagnachmittags zwi-
schen 15.00 und 18.00 Uhr im Stadtteilbüro in der Eimsbütte-
ler Chaussee 16 vorbei. Schauen Sie einfach rein, Sie brauchen 
keinen Termin. In dieser Zeit können Sie sich auch telefonisch 
unter 43 19 06 47 an uns wenden. An den übrigen Tagen ist die 
steg im Schulterblatt 26-36 telefonisch unter 43 13 93 26 oder 
per E-Mail unter Barbara.Kayser@steg-hamburg.de zu errei-
chen.

Selbstverständlich können Sie auch gerne an den Treffen des 
Sanierungsbeirates Eimsbüttel-Süd teilnehmen. Auf den Sit-
zungen werden aktuelle Themen und Planungen vorgestellt und 
Sie können Ihre Fragen und Themenvorschläge einbringen. Die 
Treffen sind öffentlich und finden 2011 in der Regel zweimo-
natlich jeweils am letzten Mittwoch im Monat um 18.30 Uhr im 
Stadtteilbüro in der Eimsbütteler Chaussee 16 statt. 

Wir wünschen Ihnen einen schönen Jahresausklang!

Barbara Kayser
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DER TREND

Auf den Sitzungen des Sanie-

rungsbeirates Eimsbüttel-Süd 

wurde das Thema soziale Erhal-

tungsverordnung intensiv diskutiert 

(siehe hierzu auch den Artikel in 

diesem Heft). Ein Aspekt war auch 

die zunehmende Anzahl von Eigen-

tumswohnungen im Sanierungs-

gebiet. Das Bezirksamt Eimsbüttel 

und die steg ermittelten für welche 

Wohnungen bereits eine Abge-

schlossenheitsbescheinigung erteilt 

wurde. Diese Bescheinigung ist die 

Voraussetzung, um Mietwohnungen 

in Eigentumswohnungen umwan-

deln zu können.

Die Wohnungen, für die Ab-

geschlossenheitsbescheinigungen 

vorliegen, verteilen sich in den 

einzelnen Baublöcken ungleich. 

Insbesondere in der Bellealliance-

straße, der Fett- und Vereinsstraße 

befinden sich zahlreiche Eigentums-

wohnungen.

Vor der förmlichen Festlegung 

lagen für ca. 490 Wohnungen Ab-

geschlossenheitsbescheinigungen 

vor. Dies waren rund 21,6% des 

Wohnungsbestandes bezogen auf 

den Teil des Sanierungsgebietes, 

der im Bezirk Eimsbüttel liegt (ins-

gesamt rund 2.260 Wohnungen). 

Im Herbst 2010 lagen rund 680 Ab-

geschlossenheitsbescheinigungen 

vor. Somit wurden in den letzten 

Jahren ca. 190 Abgeschlossenheits-

bescheinigungen beantragt und 

erteilt. Damit liegen nun für rund 

30% aller Wohnungen, bezogen auf 

die Anzahl der Wohnungen vor der 

förmlichen Festlegung des Sanie-

rungsgebietes, Abgeschlossenheits-

bescheinigungen vor. 

Da Abgeschlossenheitsbeschei-

nigungen nichts darüber aussagen, 

ob die Wohnungen in Einzeleigen-

tum, d.h. in Eigentumswohnungen 

umgewandelt wurden, wertete die 

steg die ihr vorliegenden erteilten 

Verkaufsgenehmigungen von Woh-

nungen im Sanierungsgebiet aus. 

Bei all den Eigentumswohnungen, 

die seit März 2005 nicht verkauft 

wurden, liegen der steg somit keine 

Informationen vor, ob für diese 

Wohnungen ausschließlich Abge-

Immer mehr Eigentumswoh-
nungen im Sanierungsgebiet

schlossenheitsbescheinigungen 

vorliegen oder ob diese bereits in 

Einzeleigentum, in Eigentumswoh-

nungen, umgewandelt wurden.

Die Auswertung ergab, dass der 

weit überwiegende Teil der Woh-

nungen, für die Abgeschlossenheits-

bescheinigungen vorliegen, bereits 

in Eigentumswohnungen umgewan-

delt wurden.

Es ist zu vermuten, dass die 

Stadthäuser in der Waterloostraße 

und der Heinrichstraße zumin-

dest anteilig von den Eigentümern 

selbst bewohnt werden und damit 

auch „Eigentumswohnungen“ sind. 

Somit erhöht sich der Anteil der 

Eigentumswohnungen bzw. der Ei-

gentumsobjekte entsprechend.

Barbara Kayser !
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ERHALTUNGSVERORDNUNG

Die Vorstudie zu einer Sozi-
alen Erhaltungsverordnung 
empfiehlt die Durchführung 
einer vertiefenden Untersu-
chung für das Eimsbütteler 
Schanzenviertel.

Der Startschuss zur Prüfung 

einer Sozialen Erhaltungsverord-

nung für den Eimsbütteler Teil des 

Schanzenviertels wurde Ende 2009 

durch den Hauptausschuss der 

Bezirksversammlung Eimsbüttel 

gegeben. Dort wurde beschlossen, 

eine Vorstudie zur Prüfung des 

Verdachts, dass die ansässige Bevöl-

kerung verdrängt wird oder, ob eine 

Verdrängung zu befürchten ist, in 

Auftrag zu geben. 

Das Untersuchungsgebiet um-

fasst nicht nur den Eimsbütteler 

Teil des Sanierungsgebietes Stern-

schanze sondern geht darüber 

hinaus. Der Plan zeigt Ihnen das 

Untersuchungsgebiet.

Der Eimsbütteler Teil des Schan-

zenviertels wurde in den letzten 

Monaten untersucht, wie auch 

andere innenstadtnahe Stadtteile, 

in denen ebenfalls Verfahren zur 

Prüfung einer Sozialen Erhaltungs-

verordnung stattfinden. Dies sind 

neben dem angrenzenden Stadtteil 

Sternschanze und dem Osterkir-

chenviertel im Bezirk Altona die 

Stadtteile St. Pauli und St. Georg im 

Bezirk Hamburg-Mitte. 

Das Verfahren zur Einführung 

einer sozialen Erhaltungsverord-

nung als auch die Verordnung ist 

sehr kompliziert. Häufig werden 

mit einer sozialen Erhaltungsver-

ordnung Erwartungen verknüpft, 

die die Verordnung nicht oder nur 

indirekt erfüllen kann, z.B. eine 

Begrenzung der Miethöhen. Wir 

möchten Sie im Folgenden über die 

Inhalte und Funktion der Sozialen 

Erhaltungsverordnung informieren, 

bevor wir Ihnen die Ergebnisse 

der Voruntersuchung vorstellen. 

Soviel vorweg: Die Gutachter spre-

chen sich dafür aus, das weitere 

Verfahren für die Aufstellung einer 

sozialen Erhaltungsverordnung ein-

zuleiten. 

Was ist eine Soziale Erhaltungs-
verordnung?

Die soziale Erhaltungsverord-

nung basiert auf dem §172 des 

Baugesetzbuches (BauGB) und wird 

auch Erhaltungssatzung genannt. 

Sie zielt auf den Schutz der Zusam-

mensetzung der Wohnbevölkerung 

ab, die aus besonderen städtebau-

lichen Gründen erhalten werden 

soll. Eine im Sinne des BauGB 

schützenswerte Situation liegt dann 

vor, wenn zu erwarten ist, dass be-

währte Strukturen in einem Gebiet 

von Veränderungen bedroht sind, 

die dort oder an anderer Stelle in 

der Stadt zu städtebaulichen Prob-

lemen führen.

Wichtigstes Instru-

ment, das den Bezirks-

ämtern durch diese 

Verordnung an die 

Hand gegeben wird, ist 

der sogenannte Geneh-

migungsvorbehalt. In 

den Gebieten für die 

eine soziale Erhaltens-

satzung erlassen wird, 

können Genehmigun-

gen für den Rückbau 

(Abbruch oder Teilab-

bruch), die Änderung 

oder die Nutzungsän-

derung baulicher An-

lagen, versagt werden, 

sofern dies wirtschaft-

lich zumutbar ist. 

Genehmigungen 

müssen jedoch er-

teilt werden, wenn 

die Änderung einer 

baulichen Anlage z.B. 

von Wohnhäusern 

Der erste Schritt ist gemacht



5

ERHALTUNGSVERORDNUNG

der Herstellung eines zeitgemä-

ßen Ausstattungszustandes einer 

durchschnittlichen Wohnung unter 

Berücksichtigung der bauordnungs-

rechtlichen Mindestanforderungen 

dient. Der Einbau eines Bades oder 

einer Zentralheizung, falls noch 

nicht vorhanden, kann und soll so-

mit nicht untersagt werden.

Daneben sind, durch gesonderte 

Verordnung des Senats, Umwand-

lungen von Miet- in Eigentumswoh-

nungen innerhalb der Gebiete, in 

denen die soziale Erhaltungsver-

ordnung angewandt wird, geneh-

migungspflichtig. Da die Umwand-

lungsverordnung nur eingeführt 

werden kann, wenn eine Soziale 

Erhaltungsverordnung erlassen 

wurde, muss das Verfahren für die 

Einführung beider Verordnungen 

eingeleitet werden. 

Im Rahmen der Umwandlungs-

verordnung kann die Umwandlung 

von Miet- in Eigentumswohnungen 

begrenzt werden. Die Bildung von 

Wohnungseigentum oder Teileigen-

tum muss jedoch genehmigt wer-

den, wenn:

l die Ablehnung wirtschaft-

lich nicht zumutbar ist,

l das Grundstück zu einem 

Nachlass gehört und das Woh-

nungs- bzw. Teileigentum für Miter-

ben gebildet werden soll,

l das Wohnungseigentum zur 

eigenen Nutzung an Familienange-

hörige des Eigentümers veräußert 

werden soll,

l das Gebäude zum Zeit-

punkt der Antragstellung nicht zu 

Wohnzwecken genutzt wurde,

l der Eigentümer sich ver-

pflichtet, die Wohnungen innerhalb 

von sieben Jahren nur an die Mieter 

zu veräußern.

Alle diese Maßnahmen dienen 

dem Ziel, die bestehende Bevölke-

rungsstruktur in dem Gebiet zu 

schützen. 

Verfahren

Die Einführung der sozialen 

Erhaltungsverordnung und der 

Umwandlungsverordnung ist, wie 

schon erwähnt, ein sehr komplizier-

tes Verfahren. 

Um das Verfahren einzuleiten, 

muss der Bezirk auf eigene Kosten 

eine Voruntersuchung, die so ge-

nannte Plausibilitätsprüfung durch-

führen. Dabei werden vorliegende 

Daten ausgewertet hinsichtlich:

l der Bevölkerungsstruktur

l des Aufwertungspotentials 

des Wohnungsbestandes

l des Verdrängungsdrucks

Weiterhin werden Begehungen 

durchgeführt, um die Bausubstanz 

zu bewerten, die soziale Infrastruk-

tur und die Gewerbestruktur zu 

erfassen. Und es werden Experten-

interviews geführt, um die gewon-

nenen Erkenntnisse zu verifizieren 

und zu verdichten.

Wird durch die Voruntersu-

chung der Verdacht laufender 

oder bevorstehender Verdrängung 

erhärtet, bittet das Bezirksamt die 

Behörde für Stadtentwicklung und 

Umwelt (BSU), eine umfangreiche 

wissenschaftliche Untersuchung, 

auch Hauptuntersuchung genannt, 

durchzuführen. 

Falls sich die BSU der Auffas-

sung des Bezirks anschließt, dass 

eine Verdrängung der Wohnbevöl-

kerung stattfindet oder zu erwarten 

ist, fertigt sie eine Senatsdrucksache 

mit dem Beschluss der Aufstellung 
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einer sozialen Erhaltungsverord-

nung an. Der Aufstellungsbeschluss 

muss vom Senat beschlossen wer-

den. 

Die Entscheidungen über die 

Durchführung dieser erforderlichen 

wissenschaftlichen Untersuchun-

gen und, nach der Auswertung der 

Untersuchungsergebnisse, über die 

Festlegung der sozialen Erhaltungs-

verordnung, werden vom Senat 

getroffen.

Sobald der Senat die Aufstellung 

einer sozialen Erhaltungsverord-

nung beschlossen hat, kann das 

Bezirksamt genehmigungspflichtige 

Vorhaben für ein Jahr zurückstel-

len, wenn diese Vorhaben dem Ziel 

der angestrebten Sozialen Erhal-

tungsverordnung widersprechen 

könnten. 

Um eine wissenschaftliche Un-

tersuchung über die Notwendigkeit 

der Erhaltung der Zusammenset-

zung der Wohnbevölkerung und 

ein gesondertes Gutachten auf Basis 

einer gesonderten repräsentativen 

Bewohnerbefragung durchführen 

zu können, muss die BSU einen 

weiteren Senatsbeschluss vorberei-

ten, die Drucksache „Repräsentativ-

erhebung“. Die Gutachten müssen 

dann innerhalb eines Jahres von 

einem zu beauftragenden Institut 

erstellt werden. Während der Un-

tersuchungsphase und der Zeit der 

Auswertung der Gutachten liegt die 

Zuständigkeit bei der BSU. 

Kommt die BSU zu dem Ergeb-

nis, dass die Gutachten gerichtsfes-

te Aussagen zugunsten einer Soziale 

Erhaltungsverordnung ergeben, 

erfolgt durch die BSU eine Erlass-

empfehlung an das Bezirksamt. 

Gemeinsam mit der Finanzbehörde 

bereitet das Bezirksamt dann den 

Erlass der Verordnung vor. Die ent-

sprechende Drucksache und den 

Verordnungstext muss die Finanz-

behörde-Bezirksverwaltung in den 

Senat einbringen.

Falls die Ergebnisse der Vorun-

tersuchung durch die Hauptunter-

suchung nicht erhärtet und bestä-

tigt werden, erarbeitet die BSU eine 

Senatsvorlage zur Einstellung des 

Verfahrens, die Drucksache „Aufhe-

bung des Aufstellungsbeschlusses“.

Die Vorstudie

Auf Grundlage des Beschlusses 

der Bezirksversammlung Eimsbüt-

tel wurde das Büro plan zwei Stadt-

planung und Architektur beauftragt, 

die Vorstudie zur Aufstellung einer 

Sozialen Erhaltungsverordnung 

anzufertigen, um zu prüfen, ob es 

im Eimsbütteler Schanzenviertel ge-

nügend Indizien dafür gibt, dass die 

Voraussetzungen für den Erlass ei-

ner Sozialen Erhaltungsverordnung 

vorliegen und eine weitergehende 

Untersuchung zur rechtssicheren 

Analyse der Voraussetzungen einer 

Sozialen Erhaltungsverordnung an-

gebracht ist.

Konkret wurde im Rahmen der 

Vorstudie untersucht, inwieweit die 

folgenden Sachverhalte im Schan-

zenviertel vorliegen: 

l Aufwertungspotenzial: wel-

che Möglichkeiten der baulichen 

Aufwertung und Nachverdichtung 

bestehen im Gebiet? 

l Verdrängungspotenzial: 

Gibt es verdrängungsgefährdete Be-

wohnergruppen?

l Verdrängungsdruck: in 

welchem Umfang erfolgen bereits 

Aufwertungsprozesse und welche 

Intensität ist noch zu erwarten?

l Städtebauliche Folgen: Wel-

che städtebaulichen Folgen sind 

aus den oben genannten Prozessen 

zu erwarten?

Um Antworten auf diese Unter-

suchungsfragen zu finden, wurden 

umfangreiche Daten ausgewertet, 

wie z.B. die amtliche Statistik, Infor-

mationen des Bezirksamtes und der 

Sanierungsträgerin. Zudem führte 

das Büro plan zwei Interviews mit 

Vertreterinnen und Vertretern des 

Sanierungsbeirates Eimsbüttel-

Süd, Mieter helfen Mietern e.V., 

langjährigen Bewohnerinnen und 

Bewohnern, jungen Familien, dem 

Vorstand eines Wohnungsunter-

nehmens mit Beständen im Unter-

suchungsgebiet, einem privaten 

Wohnungseigentümer, einem Im-

mobilienentwickler, Gewerbetrei-

benden, der Leitung einer Kita und 

Krippe sowie einer soziokulturellen 

Einrichtung und einem Mitglied 

des Aktionsbündnisses „Recht auf 

Stadt“ durch. 

Die Ergebnisse der Vorstudie

Am 27. Oktober 2010 stellten 

die Gutachter die Ergebnisse der 

Vorstudie in der Sitzung des Sanie-
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rungsbeirats Eimsbüttel-Süd und 

am 1. November 2010 in der Sit-

zung des Kerngebietsausschusses 

der Bezirksversammlung Eimsbüt-

tel vor. 

Bezogen auf die einzelnen Prüf-

kriterien wurde Folgendes festge-

stellt:

Aufwertungspotenzial: Nach 

Ansicht der Gutachter gibt es in 

Teilbereichen des Eimsbütteler 

Schanzenviertel Sanierungs- und 

Modernisierungsbedarfe. Zudem 

bieten zahlreiche Gebäude Raum 

für weitere Aufwertungsmaßnah-

men, z.B. eine Fassadendämmung, 

die Anbringung von Balkonen oder 

die Modernisierung der Bäder oder 

durch Grundrissänderungen und 

die Zusammenlegung von Wohnun-

gen. Aufwertungspotenziale gibt es 

z.B. auch durch hochpreisigen Neu-

bau und Dachgeschossausbau. Ein 

Aufwertungspotenzial ist sowohl 

bei Gründerzeit- als auch bei Nach-

kriegsbauten gegeben.

Verdrängungspotenzial: Ermittelt 

wurden zwei Bevölkerungsgruppen 

mit Verdrängungspotenzial: ein-

kommensschwache Haushalte und 

Haushalte mit mittlerem Einkom-

men und Kindern, 

die hinsichtlich der 

Wohnkosten bereits 

am Limit sind. 

Verdrängungs-
druck: Das Untersu-

chungsgebiet hat ein 

positives Image für 

junge Berufstätige 

und Paare in der 

Familiengründungs-

phase. Steigende 

Mieten und Preise 

für Eigentumswoh-

nungen lassen auf 

einen bestehenden 

Veränderungsdruck 

schließen.   

Zusammenfassend 

stellten die Gutachter 

fest, dass Wohnungs-

zusammenlegungen, 

(energetische) Moder-

nisierung, Abriss und Neubau, 

Hochpreisig vermietete und ver-

kaufte Wohnungen, kontinuierliche 

Beantragungen von Abgeschlossen-

heitsbescheinigungen und Struk-

turwandel im Einzelhandel auf 

eine weitere Aufwertung schließen 

lassen.

Durch die starke Nachfrage 

nach Wohnraum und durch den 

angespannte Wohnungsmarkt wird 

das Bild eines auch in Zukunft 

anhaltenden Wohnungsdrucks ver-

stärkt.

Städtebauliche Folgen und Emp-
fehlungen: Laut Gutachten erscheint 

die Zusammensetzung der Wohn-

bevölkerung schutzwürdig. Die 

Mischung der Wohnbevölkerung 

wird durch den mit der Aufwertung 

verbundenen Anstieg der Wohn-

kosten als bedroht eingeschätzt. 

Der Strukturwandel lässt negative 

städtebauliche Folgen für das Un-

tersuchungsgebiet sowie andere 

Quartiere in Hamburg erwarten.

Das Gutachten kommt zu dem 

Ergebnis, dass die Voraussetzun-

gen für die Einleitung der weiteren 

Verfahrensschritte für eine Soziale 

Erhaltungsverordnung im Eims-

bütteler Teil des Schanzenviertels 

vorliegen. Der Sanierungsbeirat 

Eimsbüttel-Süd nahm die Emp-

fehlungen des Gutachters am 

27.10.2010 positiv zu Kenntnis. und 

verabschiedete einstimmig die Emp-

fehlung, dass sich die Bezirksver-

sammlung dafür ausspricht, an die 

Behörde für Stadtentwicklung und 

Umwelt (BSU) mit der Bitte heran-

zutreten, eine Drucksache mit dem 

Beschluss der Aufstellung einer 

sozialen Erhaltungsverordnung für 

das Eimsbütteler Schanzenviertel 

zu erstellen.

Das weitere Verfahren

Nachdem die Vorstudie den Ver-

dacht auf eine bevorstehende bzw. 

bereits laufende Verdrängung der 

Wohnbevölkerung erhärtet hat, bat 

die Bezirkspolitik Eimsbüttel die 

Behörde für Stadtentwicklung und 

Umwelt (BSU), eine weitergehende 

wissenschaftliche Untersuchung 

des Gebietes in Auftrag zu geben.

Wie Sie sehen, ist es ein langer 

Weg bis zur Umsetzung einer So-

zialen Erhaltungsverordnung. Der 

erste Schritt ist gemacht.

Barbara Kayser !
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DAS PORTRAIT

Benita Steinhardt führt uns 
durch ihren Gewerbehof an 
der Fettstraße 5-7.

„Wir haben hier ein persönli-

ches Verhältnis zueinander. Ich 

kenne jede Mieterin, jeden Mieter. 

Außerdem hatte ich ja auch zehn 

Jahre selbst ein Büro hier.“ Kaum 

hat Benita Steinhardt das ausge-

sprochen, wird sie von Pascal Keck 

herzlich begrüßt. Wir stehen im 

Torweg des Gewerbehofes Fettstra-

ße 5-7, den Benita Steinhardt vor 

Jahren sozusagen notgedrungen 

gekauft hat. Aber mehr dazu später. 

Jetzt werden wir erst einmal in das 

eindrucksvolle Atelier von Pascal 

Keck eingeladen. „Ich bin freischaf-

fender Künstler, was ich so mache, 

das sehen Sie ja hier!“

Das Atelier beherbergt diverse 

Plastiken, Skulpturen und Gemäl-

de, eine Sitzecke, Arbeitsflächen, 

Regale mit Materialien, Bücherre-

gale. Während der Unterhaltung 

wird klar, dass Pascal Keck froh ist, 

Benita Steinhardt als Vermieterin zu 

haben. „Alle Künstler hier, nein, ei-

gentlich alle Mieter empfinden das 

als eine gute Fügung. Wir wissen 

schon, was wir an ihr haben. Ver-

kaufen darf sie nie, dann sind wir 

hier doch alle am nächsten Tag auf 

der Straße!“ Aber das will sie auch 

gar nicht – verkaufen. Es gebe Ange-

bote, aber sie sei sich bewusst über 

ihre Verantwortung.

Zurück im Hof kommt Sibylle 

Kramer auf Benita Steinhardt zu, 

herzliche Umarmung. Sibylle Kra-

mer ist Architektin und hat hier ihr 

Büro kbm. Wir gehen mit hoch in 

ihre Gewerbeetage. Bei einem Kaf-

fee im Konferenzraum ist es allemal 

angenehmer als im zugigen Torweg. 

Denn nun kommen wir endlich 

dazu, die Geschichte des Gewer-

behofes Fettstraße und wie Benita 

Steinhardt zu dieser Immobilie ge-

kommen ist zu ventilieren.

Im Hinterhof zeugen einige 

alte Inschriften noch von dem 

geschichtsträchtigen Areal hier in 

Eimsbüttel, Ernst Bauer kann man 

da beispielsweise in großen Lettern 

lesen. Das ist einer der Nachfahren 

des Bauherren Otto Bauer. Ab 1887 

wurden die verwinkelten Gewerbe-

riegel im Hinterhof hochgezogen. 

Die Spiegelfabrik Carl B. Marcus 

machte 1901 dem Holzbearbei-

tungsbetrieb Otto Bauer Platz. Und 

jener Otto Bauer sorgte dann dafür, 

dass 1909 die imposanten Fabrik- 

und Wohngebäude direkt an der 

Fettstraße entstanden.

Dem Holzbearbeitungsbetrieb 

mit seinen großen Maschinen folg-

ten kleinere Handwerksbetriebe 

und Werkstätten. Dem Archiv nach 

gab es so unterschiedliche Gewerbe 

wie eine Pianohammerfabrik, einen 

Schleifmittelwerkzeughersteller, 

eine Daunenfabrik und eine Prali-

nenfabrik.

Im Zuge des weiteren Struk-

turwandels verschwand 1999 der 

letzte produzierende Betrieb. „In-

zwischen haben wir hier einen ganz 

interessanten Mix aus Agenturen, 

Ateliers und Architektur. Ein Kom-

ponist hat hier seine Wirkungsstät-

te, eine Werbeagentur, Produktde-

sign, eine Castingagentur. Und 

dann darf man natürlich auch nicht 

das Wohnhaus vergessen“, so Beni-

ta Steinhardt.

Und wie ist sie selbst zu dem 

inzwischen prächtig modernisierten 

sanierten Kleinod gekommen? „Ja, 

da muss ich schon ein bisschen 

ausholen!“ lacht sie. Die studierte 

Volkswirtin und Bankkauffrau star-

tete 1981 eine zweite Karriere als 

Agenturen, Ateliers und 
Architekten

Benita Steinhardt im Atelier von Pascal Keck.
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DAS PORTRAIT

Dokumentarfilmautorin. „Ich hatte 

damals Peter von Zahn kennen 

gelernt, der ja damals der Doku-

mentarfilmexperte im Fernsehen 

überhaupt war. Den Sender Sat 1 

habe ich quasi mit aufgebaut, an-

schließend frei für ZDF, NDR und 

SWF gearbeitet.“

Und 1985 wurde sie dann Mie-

terin im Hinterhof Fettstraße 7a, 

produzierte hier ihre Dokumen-

tarfilme. „Ich hatte hier Büro und 

Schneidetisch, arbeitete als Autorin 

und Regisseurin. Zu der Zeit kam 

langsam das große Thema Lofts 

und Wohnen in Eimsbüttel auf. Im 

Laufe der Jahre wurde die Gefahr 

immer größer, dass ganze Blocks 

in Eigentumswohnungen aufgeteilt 

wurden. Und als 1994 eine Adop-

tivtochter der Besitzerfamilie Bauer 

den Komplex verkaufen wollte, 

da konnte ich ja gar nicht anders. 

Um mich herum wohnten und 

werkelten viele Künstler. Die hatten 

gar kein Geld, ich immerhin eine 

Erbschaft. Die haben dann ganz un-

verblümt gesagt, wenn ich das jetzt 

nicht übernähme, dann säßen wir 

demnächst alle auf der Straße.“ 

Benita Steinhardt hat gekauft: 

„Dann hatte ich also diese ziemlich 

heruntergekommene Immobilie, ja 

diese Ruine an der Backe! Und kei-

ne Ahnung! Das Dach war undicht, 

das musste sofort gemacht werden. 

Ich musste erst einmal einen Kre-

dit von zwei Millionen Mark für 

die notwendigsten Reparaturen 

aufnehmen.“ Insgesamt geht es um 

immerhin 3.300 Quadratmeter, 900 

davon entfallen auf das Wohnhaus. 

„Die Wohnungen hatten damals 

noch kein Bad, in den Küchen hat-

ten sich einige Mieter Duschen ein-

gebaut. Beispielsweise wohnte hier 

noch die Witwe eines Mitarbeiters 

der ehemaligen Firma Bauer. Natür-

lich habe ich über die Geschichte 

der Fettstraße 5-7 auch einen Doku-

mentarfilm gedreht!“

Heute - 16 Jahre nach dem Kauf 

- sind fast alle Gebäude saniert. Die 

Wohnungen sind durchschnittlich 

63 Quadratmeter groß. „Der Clou 

sind die großen Wohnküchen mit 

Balkon, die liegen zum Hof, zwei 

Zimmer zur Straße.“

Architektin Sibylle Kramer ist 

inzwischen zu einem Termin aufge-

brochen, wir sitzen immer noch in 

ihrem Konferenzraum. Benita Stein-

hardt hat zwar immer noch Schul-

den – noch aus dem ersten, aber 

auch aus weiteren Sanierungskredi-

ten. „Aber daran habe ich mich in-

zwischen gewöhnt. Bereut habe ich 

es nie, dass ich die Fettstraße 5-7 

gekauft habe.“ Irgendwie macht sie 

auch einen zufriedenen Eindruck. 

Wie alle hier. Zu Recht.

Rüdiger Dohrendorf !

Architektin Sybille Kramer.

Büros 
mit 
beson-
derem 
Flair.



10

GELD FÜR DEN STADTTEIL

Seit 2000 gibt es den Verfü-
gungsfonds zunächst für das 
Untersuchungsgebiet Eims-
büttel-Süd und seit 2005 für 
das Sanierungsgebiet Eims-
büttel S 2, Sternschanze. Die 
Stadt stellt Gelder bereit, die 
Projekte aus dem Viertel für 
das Viertel unterstützen.

Der Verfügungsfonds hat das 

Ziel, Projekte und Aktionen schnell 

und unbürokratisch zu unterstüt-

zen. Gefördert werden kleine, in 

sich abgeschlossene Maßnahmen 

ohne Folgekosten, die dem Stadtteil 

und seinen Bewohnerinnen und 

Bewohnern direkt zugute kom-

men. Dazu zählen Aktionen und 

Projekte, die die Selbsthilfe und 

Eigenverantwortung fördern, nach-

barschaftliche Kontakte stärken, 

die Stadtteilkultur beleben, Begeg-

nungen ermöglichen und die lokale 

Beschäftigung fördern und stabili-

sieren. Die Bandbreite der bislang 

geförderten Projekte reicht von so-

zialen Maßnahmen über Kunst im 

öffentlichen Raum, Stadtteilfesten, 

Veranstaltungen und Anschaffun-

gen bis hin zu Internetauftritten.

Für 2010 stellte das Bezirksamt 

Eimsbüttel 12.000 Euro zur Verfü-

gung. 

In diesem Jahr wurden, wie 

auch schon in den letzten Jah-

ren, wieder sehr unterschiedliche 

Anträge an den Verfügungsfonds 

Eimsbüttel-Süd gestellt und bewil-

ligt. Insgesamt werden fünf Projekte 

durch den Verfügungsfonds unter-

stützt und zwar:

l Ein Musik- und Tanzpro-

gramm während der Fußballwelt-

meisterschaft im Kulturhaus Stern-

Chance e.V.

l Ein Erzählabend und Le-

sungen mit Musik veranstaltet 

durch S.T.I.L. e.V.

l Das Projekt Arbeiten und 

Lernen mit Holz für die Jugendfeu-

erwehr der Freiwilligen Feuerwehr 

Pöseldorf e.V. 

l Die Vernetzung der Nach-

barn durch kostenlose Lesungen 

von Katharina Schütz im Bacana, in 

der Bellealliancestraße 52. 

l Eine Spiel- Lese- und Ku-

schelecke für die Kinder der Schan-

zenschulis.

Geld beantragen kann jede 

Einzelperson, Gruppe oder Ein-

richtung, die im Gebiet wohnt bzw. 

aktiv ist. Die vorliegenden Anträge 

an den Verfügungs-

fonds werden im 

Sanierungsbeirat 

Eimsbüttel-Süd vor-

gestellt und die Mit-

glieder entscheiden 

über die Vergabe 

der Gelder. Damit 

sich die Mitglieder 

des Sanierungsbei-

rates eine Meinung 

bilden können, 

werden ihnen die 

Anträge an den 

Verfügungsfonds 

vor den Treffen des 

Sanierungsbeirates 

zugeschickt. Aus 

diesem Grunde 

sollen Anträge zwei 

Wochen vor den 

Sitzungen des Sa-

nierungsbeirates bei 

der steg eingereicht 

werden. 

Auf den Sitzungen stellen die 

Antragstellerinnen und Antrag-

steller ihre Anträge persönlich vor. 

Entschieden wird direkt auf der 

Sitzung, so dass die Antragstellerin-

nen und Antragsteller sofort erfah-

ren, ob die Mittel für ihr Projekt zur 

Verfügung gestellt werden. 

Der Sanierungsbeirat Eimsbüt-

tel-Süd trifft sich regelmäßig alle 

zwei Monate (siehe hierzu auch den 

Artikel über den Sanierungsbeirat 

auf Seite 12).

Machen Sie Gebrauch vom Ver-

fügungsfonds und stellen Sie einen 

Antrag, wenn Sie eine stadtteilbezo-

gene Maßnahme planen, aber eine 

finanzielle Unterstützung zur Um-

setzung Ihrer Idee benötigen!

Fragen und Beratung zur An-

tragstellung sowie Anträge an den 

Verfügungsfonds richten Sie bitte 

an die steg, Barbara Kayser, Tele-

fon 43 13 93 26 oder per E-Mail: 

Barbara.Kayser@steg-hamburg.

de oder kommen Sie donnerstags 

zwischen 15.00 Uhr und 18.00 Uhr 

ins Stadtteilbüro Eimsbüttel-Süd, 

Eimsbütteler Chaussee 16, Telefon 

43 19 06 47.

Barbara Kayser !

Der Verfügungsfonds unterstützt 
kleine Stadtteilprojekte
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TÜRKISCH

Türkqe özet
Sosyal koruma kararnamesx (Sozxa-
le Erhaltungsverordnung): Xlk adim 
atildi

Sosyal koruma karanamesxnxn 
gerqekleämesx xqxn, yapilan ön 
araätirmalar Schanzenvxertel sem-
txnxn Exmsbüttel bölgesxnde derxn 
xncelemeler yapilmasini gösterxyor. 
Schanzenvxertel`xn Exmsbüttel 
tarafinda kalan bölgesxnxn sosyal 
koruma kararnamesx araätirmalari-
nin baälangiq tarxhxnx, 2009 yilinin 
sonunda ana komxte Exmsbüttel 
bölge toplantisinda kararlaätirmi-
äti. Bölge sakxnlerxnxn kesxnlxkle 
yapilan dewxäxklxkler yüzünden 
yerlerxnden olmamalari xqxnde bxr 
araätirma yapilmasi gerekxyordu. 
Bu araätirmanin kararida yxne bu 
toplantida kesxnleätx. Araätirma-
larin yapilacawi bölge yalnizca 
Sternschanze`nxn Exmsbüttel`de 
kalan tadxlat bölgesxnle sinirli 
kalmiyor. Plan sayesxnde sxzlere 
araätirilacak bölgelerx gösterxyoruz. 
Schanzenvxertel`xn Exmsbüttel`de 
kalan bölgesx son aylarda xncelen-
dx. Sosyal koruma kararnamesxne 
uyularak, äehxr merkezxne yakin 
qeäxtlx bölgelerdede araätirmalar 
yapildi. Örnewxn Altona bölgesxne axt 
Sternschanze ve Osterkxrchenvxertel 
ve Hamburg-Mxtte`ye (äehxrxqx) axt 
olan St. Paulx ve St. Georg semtlerx 
gxbx. Sosyal koruma kararnamesxnxn 
baälatilmasida, yönetxmxde epey-
ce güq bxr dava. Sosyal koruma 
kararnamesx her zaman her xstewe 
karäilik veremxyor, yada tam yerxne 
getxremxyor, örnewxn kxra zamlarina 
sinir koymak gxbx. Sxzlerx sosyal 
koruma kararnamesx hakkinda ve 
bu kanunun görevlerx hakkinda 
daha genxä kapsamli bxr yazimizda 
bxlgxlendxrmek xstxyoruz.

Tadxlat bölgesxnde ev sahxbx olanla-
rin sayisi artiyor

Exmsbüttel-Süd bölgesxnxn toplan-
tilarinda sosyal koruma kararnamesx 
konusu yowun bxr äekxlde tartiäildi 
(bu konuyla alakali makalemxzx-
de bu sayida okuyunuz). Ayri bxr 
konuda tadxlat bölgesxnde gxttkce 
sayisi artan satilik evlerdx. Exms-
büttel bölge memurxyetx ve steg 
äxrketx hangx menkuller xqxn resmx 
xzxn belgesx (Abgeschlossenhexts-
beschexnxgung) verxlxp verxlmedxwxnx 

araätirdi. Bu belgenxn önemx äöyle: 
Daha önce bxr äxrket üzerxnden 
kxralanan daxreler, daha sonralari 
satiliwa qikarildiwi zaman, xlk önce 
tasdxklenmesx gerekxyor. Yapilan 
araätirmalara göre her blok`ta bütün 
daxreler satilik dewxl. Genel olarak 
Belleallxancestraße, Fettstraße ve 
Verexnsstraße`dekx satilik daxrelerxn 
sayisi daha yüksek. Raporda xlgxnq 
rakamlar görebxlxyoruz.

Ajanslar, atölyeler ve mxmarlar

Benxta Stexnhardt bxze Fettstraße 
5-7`dekx sanayx bxnasinin avlusun-
dan geqerek yol gösterxyor. „Burada 
bxrbxrxmxzle özel xlxäkxlerxmxz var 
hepxmxzxn. Bütün kxracilarimi äahsen 
taniyorum. Ayrica on yil boyunca 

benxmde bu bxnada bxr ofxsxm vardi.“ 
Daha sözünü henüz bxtxrmxäken 
karäimiza Pascal Keck qikiyor ve 
kendxsxnx qok samxmx bxr äekxlde se-
lamliyor. Benxta Stexnhardt`in yillar 
önce zorunluluktan dolayi aldiwi, 
Fettstraße 5-7`de bulunan sanayx 
bxnasinin gxrxäxnde duruyoruz. Fakat 
bunun ayrintilarina daha sonra 
gxrecewxz. Äxmdx xlk önce Pascal 
Keck`xn qok etkxlx atölyesxne davet 
edxlxyoruz. „Ben serbest qaliäan 
bxr sanatkarim. Nelerle uwraätiwimi 
burada görebxlxyorsunuz!“ Atölyede 
qok sayida heykeltiraälar, heykeller 
ve tablolar bariniyor. Ayrica bxr otur-
ma köäesx, qaliäma yerx, malzeme-
lerle dolu rafli dolaplar ve kxtaplikta 
bulunuyor. Sohbet aninda Pascal 
Keck`xn Benxta Stexnhardt gxbx bxr 
dükkan sahxbx olduwundan ne kadar 
memnun olduwu anlaäiliyor. „Bütün 
sanatkarlar, yok olmadi, tüm kxra-
cilar, ne kadar äansli olduwumuzu 
bxlxyoruz. Kendxsxnxn dewerxnx xyx 

bxlxyoruz. Umariz bu bxnayi hxq bxr 
zaman satmaya kalkmaz. O za-
man hepxmxz ertesx günü kendxmxzx 
sokakta buluruz!“ Zaten Benxta 
haniminda böyle bxr nxyetx yok – 
yanx satmak gxbx. Teklxf getxrenler 
olduwunu söylüyor. Fakat kendxsx 
kaq kxäxnxn mesulxyetxnx taäidiwinin 
farkinda. Sayfa 8 ve 9`da bulunan 
röportajimizida lütfen okuyun.

Yardim fonu küqük mahalle ve semt 
projelerxnx desteklxyor

Xlk önce 2000 yilindan berx Exms-
büttel-Süd araätirma bölgesxnxn ve 
2005`den berxde Exmsbüttel S 2, 
Sternschanze tadxlat bölgesxnxn bxr 
yardim fonu var olmakta. Beledxye 
sunduwu maddx yardimlarla semt-

lerxn projelerxnx desteklxyor. 2010 yili 
xqxn Exmsbüttel bölge memurxyetx 
12.000,- Euro tahsxs ettx.

Tadxlat kurulu: Bxlgx ve fxkxr aliäverxäx

Uzun yillardan berx Exmsbüttel-Süd 
semtxnde tadxlat kurulu toplanip, bu 
toplantilarda aktuel olan plan ve 
projelerx tanitip, tartiämaya sunuyor. 
Son yillarda genellxkle her ay bu 
bölgenxn qeäxtlx xnsanlari bxr araya 
gelxp, bu semt xqxn planlanmiä olan 
her konuyu tartiäma firsati buldular. 
Ayrica bxran önce dewxäxk, dewxäxk 
projeler hakkinda fxkxr yürütebxldx-
ler. Exmsbüttel-Süd tadxlat kurulu, 
Exmsbüttel Sternschanze`nxn 
Exmsbüttel tarafinda kalan tadxlat 
bölgesxnle uwraämakta. Yanx Altona-
er Straße`nxn kuzeyxnden Waterloo-
straße/Belleallxancestraße`ye kadar 
uzanan bölümünle. Haberxmxzx 
Sayfa 12`de okuyabxlxrsxnxz.
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DAS LETZTE

ADRESSEN
steg

Stadterneuerungs- und Stadtent-
wicklungsgesellschaft Hamburg 
mbH, Schulterblatt 26-36, 
20357 Hamburg, Telefon: 
43 13 93 0, Fax: 43 13 93 13
Internet www.steg-hamburg.de

Gebietsbetreuung Eimsbüttel-Süd
Barbara Kayser
Telefon 43 13 93-26
Mail: Barbara.Kayser@steg-ham-
burg.de

Stadtteilbüro Eimsbüttel
Eimsbütteler Chaussee 16,
20259 Hamburg, Sprechzeit Don-
nerstag 15 bis 18 Uhr, 
Telefon 43 19 06 47, 
Fax 43 19 06 48.

Bezirksamt Eimsbüttel
Grindelberg 66, 20139 Hamburg

Dezernat Wirtschaft Bauen und 
Umwelt 

Fachamt Stadt- und Landschaftspla-
nung

Herr Schuster, 
Telefon: 42801 - 3366
Frau Jung, 
Telefon: 42801 - 2643

Fachamt Bauprüfung
Herr Stoll, 
Telefon: 42801 - 2639

Grundsicherungs- und Sozialamt 
Soziales Dienstleistungszentrum 
Eimsbüttel

Wohnungsamt: Herr Meves, 
Telefon: 42801 - 3408, 
Wohngeld: Frau Eggert, 
Telefon: 42801 - 3476

Finanzbehörde
Dammtorstraße 7, 
20354 Hamburg
Betriebsverlagerungen: Herr Mühl, 
Telefon: 42823 - 4069, 
Ordnungsmaßnahmen: 
Frau Held, 
Telefon: 42823 - 4054

Sanierungsbeirat 
Eimsbüttel-Süd

Termin: In der Regel jeden letzten 
Mittwoch im Monat um 18.30 Uhr 
Ort: Stadtteilbüro Eimsbüttel, 
Eimsbütteler Chaussee 16 
Ansprechpartnerin: 
Barbara Kayser

Schon seit vielen Jahren trifft 
sich in Eimsbüttel-Süd der 
Sanierungsbeirat, in dem 
aktuelle Planungen und Pro-
jekte des Sanierungsgebietes 
vorgestellt und diskutiert 
werden.

In den letzten Jahren trafen sich 

in der Regel monatlich unterschied-

liche Menschen aus dem Quartier, 

um über alles zu diskutieren, was 

im Stadtteil geplant wird und, um 

sich frühzeitig eine Meinung zu 

den unterschiedlichen Projekten zu 

bilden. 

Der Sanierungsbeirat Eimsbüt-

tel-Süd befasst sich mit dem Eims-

bütteler Teil des Sanierungsgebietes 

Eimsbüttel Sternschanze, d.h. mit 

dem Gebiet nördlich der Altonaer 

Straße bis hin zur Waterloostraße/

Bellealliancestraße. Aber auch 

Themen in angrenzenden Berei-

chen, beispielsweise bis zum Ring 

2 im Norden werden thematisiert, 

wenn sie für das Sanierungsgebiet 

relevant sind. Vertreterinnen und 

Vertreter des Bezirksamtes Eimsbüt-

tel und der steg informieren über 
Planungen und den aktuellen Stand 

laufender Projekte.

Ziel des Sanierungsbeirates ist 

es, die Meinungen aus dem Stadt-

teil frühzeitig in die Planungen 

einfließen zu lassen und die Politik 

bei ihrer Entscheidungsfindung zu 

beraten. Dies geschieht, indem das 

Votum des Sanierungsbeirates, die 

Empfehlungen, in die politischen 

Gremien einfließen. 

Daher ist der Sanierungsbeirat 

nicht nur ein loses Gremium, son-

dern setzt sich aus stimmberech-

tigten Mitgliedern zusammen, die 

von dem zuständigen politischen 

Ausschuss der Bezirksversammlung 

Eimsbüttel, dem Kerngebietsaus-

schuss, bestätigt, bzw. benannt 

wurden. 

Der Sanierungsbeirat spiegelt 

die Vielfalt der Interessen des Quar-

tiers in seiner Zusammensetzung 

wieder. Vertreten sind: Bewohnerin-

nen und Bewohner, Gewerbetrei-

bende, Eigentümerinnen und Ei-

gentümer, aktive Einrichtungen aus 

dem Quartier sowie Vertreterinnen 

und Vertreter der politischen Partei-

en, die in die Bezirksversammlung 

Eimsbüttel gewählt wurden.

Die Sitzungen des Sanierungs-

beirates sind immer öffentlich. Alle 

Interessierte können an den Treffen 

teilnehmen, sich informieren, mit-

diskutieren, Themen oder eigene 

Vorstellungen und Ideen einbrin-

gen.

Da das Sanierungsverfahren 

langsam dem Ende entgegen geht, 

wird sich der Sanierungsbeirat in 

2011 nicht mehr monatlich, son-

dern je nach Bedarf alle 2 Monate 

treffen. Wenn Sie wissen wollen, 

wann die nächste Sitzung stattfin-

det, so rufen Sie gerne an unter 43 

13 93 26 oder komme Sie gerne 

donnerstags zwischen 15.00 Uhr 

und 18.00 Uhr in die Sprechstunde, 

in die Eimsbütteler Chaussee 16.

Barbara Kayser !

Der Sanierungsbeirat: 
Infobörse und 
Meinungspool


